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DIESER ZUSATZ ÄNDERT DIE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR DIESE POLICE.  BITTE LESEN SIE SICH 
DIESEN SORGFÄLTIG DURCH.

Für sämtliche Klagegründe, die aus dieser Police bzw. diesem Versicherungszertifikat, der Deckungszusage 
oder sonstigen Bestätigungen zu dieser durch Ihren Surplus-Lines-Versicherungsmakler ausgestellten 
Versicherung erwachsen, werden wir uns auf Ihr Verlangen hin der Zuständigkeit eines zuständigen 
Gerichts innerhalb der Vereinigten Staaten unterwerfen.  Nichts in diesem Zusatz stellt einen Verzicht 
auf unsere Rechte dar bzw. ließe sich als ein Verzicht auf unsere Rechte verstehen, vor einem beliebigen 
zuständigen Gericht in den Vereinigten Staaten eine Klage anzustrengen, einen Fall an ein Bezirksgericht 
(district court) in den Vereinigten Staaten weiterzuleiten oder die Übertragung einer Streitsache an ein 
anderes Gericht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Vereinigten Staaten bzw. eines Bundesstaats 
der Vereinigten Staaten anzustreben.  In jedem gegen uns zu dieser Police eröffneten Rechtsverfahren 
werden wir die endgültige Entscheidung eines solchen Gerichts bzw. im Fall einer Berufung die jedes 
Berufungsgerichts einhalten.

Alle Schriftstücke und Mitteilungen im Rahmen einer Klage, eines Rechtsstreits oder Verfahrens, die 
durch Sie oder einen Anspruchsberechtigen zu dieser Police bzw. in Ihrem Namen oder im Namen eines 
Anspruchsberechtigen zu dieser Police gegen uns auf Grundlage dieser Police angestrengt werden, sind an 
die folgende Adresse zuzustellen:

Kapil Dhir, General Counsel
Cigna Global Insurance Company Limited
PO Box 155, Mill court
La Charroterie, St Peter Port
Guernsey GY1 4ET
Channel Islands

Gemäß den etwaigen gesetzlichen Vorschriften der US-Bundesstaaten, des District of Columbia oder 
eines Territoriums der Vereinigten Staaten, die dazu Bestimmungen treffen, ernennen wir hiermit den 
Superintendent of Insurance, den Insurance Commissioner oder den Director of Insurance bzw. eine 
andere geeignete, für diesen Zweck in den jeweiligen Statuten oder Verordnungen spezifizierte Person bzw. 
deren jeweiligen oder jeweilige Nachfolger im Amt zum Bevollmächtigten oder Vertreter für den 
rechtmäßigen Empfang aller Schriftstücke und Mitteilungen, als unseren wahrhaften und rechtmäßigen 
Bevollmächtigten, an den alle Schriftstücke und Mitteilungen, die im Rahmen einer Klage, eines 
Rechtsstreits oder Verfahrens zugstellt werden, die durch Sie oder einen Anspruchsberechtigen zu dieser 
Police bzw. in Ihrem Namen oder im Namen eines Anspruchsberechtigen zu dieser Police gegen uns 
auf Grundlage dieser Versicherungspolice angestrengt werden, und ernennen hiermit die vorstehend 
benannte Person als diejenige Stelle, an welche die besagte natürliche Person, der Surplus-Lines-Anbieter 
(Surplus Lines Producer) bzw. jeder zuständige Surplus-Lines-Verband in einem US-Bundesstaat bzw. jede 
zuständige Dienststelle derartige Schriftstücke oder Mitteilungen bzw. eine beglaubigte Abschrift dieser 
zustellen dürfen. Die vor- und nachstehend dargelegte Zustellung von Schriftstücken oder Mitteilungen im 
Rahmen von Rechtsverfahren erfolgt kumulativ zu allen sonstigen Methoden, die gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften zur Zustellung an uns im Rahmen von Rechtsverfahren vorgeschrieben sind.

DER OBIGE WORTLAUT DIESES ZUSATZES WIRD FÜR JEDEN ZUTREFFENDEN US-
BUNDESSTAAT, WIE UNTEN DARGELEGT, MODIFIZIERT, UM BESTIMMTE FÜR DEN 
JEWEILIGEN BUNDESSTAAT SPEZIFISCHE VORGABEN UND INFORMATIONSPFLICHTEN 
EINZUHALTEN:

IV.



Arizona 

Mit der Ausstellung bzw. Zustellung einer Surplus-Lines-Police durch einen Surplus-Lines-Makler in Arizona 
ergibt sich verbindlich, dass wir unwiderruflich den Director of Insurance von Arizona zu unserem Vertreter 
für den Empfang von allen in Arizona ausgestellten Schriftstücken und Mitteilungen für die Zustellung in 
Rechtsverfahren im Rahmen von Klagen oder Verfahren ernennen, die gemäß oder aus einer solchen Police 
erwachsen, und die Zustellung von Schriftstücken oder Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren an den 
Director der rechtmäßigen Zustellung an uns persönlich gleichkommt.

Kalifornien 

Es kann gemäß den in Cal. Ins. Code §§ 1610 bis 1620 festgelegten Verfahren gegen uns Klage zu jedem 
Klagegrund eingereicht werden, der sich in Kalifornien im Rahmen jeglicher von uns ausgefertigter Surplus-
Lines-Versicherungsverträge oder anhand jeglicher Nachweise, dass solch eine Versicherung durch den 
Surplus-Lines-Makler ausgestellt oder zugestellt wurde, ergibt. Darüber hinaus unterwerfen wir uns durch 
die Annahme der Surplus-Lines-Versicherung den Bestimmungen in Chapter 6 des California Insurance 
Code. 

Idaho 

Es kann gegen uns Klage zu jedem Klagegrund, und zwar vor dem Bezirksgericht (district court) des 
Countys, in dem der Klagegrund erwachsen ist, eingereicht werden, der sich in Idaho aus einem Vertrag 
ergibt, welcher durch uns als ein Surplus-Lines-Vertrag gemäß den in Idaho geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu Surplus-Lines-Versicherungen ausgestellt wurde.

Die Zustellung von Schriftstücken und Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren gegen uns kann für jede 
Klage durch Zustellung an den Director des Department of Insurance von Idaho, wie im Idaho Code Ann. § 
41-334(1) geregelt, erfolgen. Der Director wird unverzüglich eine Kopie der im Rahmen von Rechtsverfahren
zugestellten Schriftstücke und Mitteilungen an die in Abschnitt II dieses Zusatzes benannte Person per
frankiertem Einschreiben mit Rückschein verschicken. Wir haben eine Frist von dreißig (30) Tagen ab dem
Datum der Zustellung an den Director für Vortrag, Klageerwiderung oder eine sonstige Klageabwehr. Nach
der Zustellung von Schriftstücken und Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren an den Director gemäß
Idaho Code Ann. § 41-1231 gilt die personenbezogene Zuständigkeit des Gerichts über uns als gegeben.

Illinois 

Wir ernennen hiermit den Director of Insurance von Illinois, sowie dessen Nachfolger im Amt zu unseren 
wahrhaftigen und rechtmäßigen Bevollmächtigten, denen gemäß 215 Ill. Comp. Stat. § 5/445 alle 
Schriftstücke und Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren zu einer Klage, einem Rechtsstreit oder 
Verfahren zuzustellen sind, die sich aus jeglichen Versicherungen, die wir ausfertigen, ergeben.

Iowa 
Es kann gegen uns Klage zu jedem Klagegrund eingereicht werden, der sich im Rahmen einer von uns 
platzierten Surplus-Lines-Versicherungspolice bzw. eines von uns platzierten Versicherungsvertrags oder 
anhand des Nachweises über eine durch uns platzierte und in Iowa durch einen Surplus-Lines-Anbieter 
(Surplus Lines Producer) ausgestellte oder zugestellte Versicherung ergibt.

Kentucky
Es kann gegen uns Klage zu jedem Klagegrund, und zwar vor dem erstinstanzlichen Gericht (circuit court) 
des Countys, in dem der Klagegrund erwachsen ist, eingereicht werden, der sich in Kentucky aus einem 
Vertrag ergibt, welcher durch uns als ein Surplus-Lines-Vertrag gemäß Subtitle 10 des Insurance Code 
von Kentucky ausgestellt wurde. Jegliche Zustellung von Schriftstücken und Mitteilungen im Rahmen von 
Rechtsverfahren gegen uns kann für jede solche Klage durch Zustellung an den Secretary of State des 
Bundesstaats Kentucky, wie in Ky. Rev. Stat. Ann. § 304.3-230(5) geregelt, erfolgen.



Louisiana
Es kann gegen uns Klage zu jedem Klagegrund, und zwar vor dem Bezirksgericht (district court) der 
Gemeinde, in welcher der Klagegrund erwachsen ist, eingereicht werden, der sich in Louisiana aus einem 
Vertrag ergibt, welcher durch uns als ein Surplus-Lines-Vertrag gemäß Chapter 2, Part 1, Subpart O des 
Insurance Code von Louisiana ausgestellt wurde.
Die Zustellung von Schriftstücken und Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren gegen uns kann für 
jede Klage durch Zustellung an den Secretary of State des Bundesstaats Louisiana oder an eine andere 
Person in seinem Amt, die er für den Fall seiner Abwesenheit benannt hat, erfolgen. Der Secretary 
of State wird unverzüglich die im Rahmen von Rechtsverfahren zugestellten Dokumente oder eine 
beglaubigte Kopie dieser an die in Abschnitt II dieses Zusatzes benannte Person per Einschreiben oder 
durch einen gewerblichen Kurierdienst, wie in La. Rev. Stat. Ann. tit. § 13:3204(D) definiert, verschicken. 
Wir haben eine Frist von vierzig (40) Tagen ab dem Datum der Zustellung an den Secretary of State für 
Vortrag, Klageerwiderung oder eine sonstige Klageabwehr. Nach der Zustellung von Schriftstücken und 
Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren an den Secretary of State gemäß dieser Bestimmung gilt die 
personenbezogene Zuständigkeit des Gerichts über uns als gegeben.

Maryland 
Hiermit ernennen wir den Insurance Commissioner von Maryland zum Vertreter für die Annahme von im 
Rahmen von Rechtsverfahren zugestellten Schriftstücken und Mitteilungen in Maryland. 

Michigan 
Hiermit ernennen wir den Insurance Commissioner von Michigan zu unserem ansässigen Vertreter für die 
Zustellung von Schriftstücken und Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren in Michigan.

Pennsylvania
Es kann gegen uns Klage zu jedem Klagegrund eingereicht werden, der sich im Commonwealth von 
Pennsylvania im Rahmen jeglicher von uns ausgefertigter Surplus-Lines-Versicherungsverträge oder anhand 
jeglicher Nachweise, dass solch eine Versicherung durch einen Surplus-Lines-Lizenzinhaber ausgestellt 
oder zugestellt wurde, ergibt.  Jede Zustellung von Schriftstücken und Mitteilungen im Rahmen von 
Rechtsverfahren an uns hat gemäß den in 42 Pa.C.S. Ch. 53 Subch. B festgelegten Verfahren (in Verbindung 
mit dem zwischenstaatlichen und internationalen Verfahren) zu erfolgen. Durch die Annahme von Surplus-
Lines-Versicherungen gilt als gegeben, dass wir der Zustellung von Schriftstücken und Mitteilungen im 
Rahmen von Rechtsverfahren gemäß 42 Pa.C.S. Ch. 53 Subch. B zugestimmt haben.

Puerto Rico
Für jede Klage, die in Puerto Rico im Rahmen eines als Surplus-Lines gemäß Title 26, Subtitle 1, Chapter 
10 durch uns ausgestellten Versicherungsvertrags angestrengt wird, sind Duplikate der im Rahmen von 
Rechtsverfahren zuzustellenden Schriftstücke und Mitteilungen an den Commissioner of Insurance des 
Commonwealth von Puerto Rico zuzustellen. Der Commissioner wird unverzüglich eine Kopie der so im 
Rahmen von Rechtsverfahren zugestellten Schriftstücke und Mitteilungen an die in Abschnitt II dieses 
Zusatzes benannte Person per Einschreiben mit Rückschein verschicken. Nach der Zustellung von 
Schriftstücken und Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren an den Commissioner und dem Versand 
dieser per Post gilt die personenbezogene Zuständigkeit des Gerichts über uns als gegeben. Wir haben eine 
Frist von fünfundvierzig Tagen nach dem Datum dieses postalischen Versands für Vortrag, Klageerwiderung 
oder eine sonstige Klageabwehr.  Zum Zeitpunkt dieser Zustellung von Schriftstücken und Mitteilungen 
im Rahmen von Rechtsverfahren zahlt der Kläger dem Commissioner drei Dollar, die als Verfahrenskosten 
steuerpflichtig sind. 



South Dakota
Jeder sich gegen uns in South Dakota aus einem Surplus-Line-Vertrag ergebene Klagegrund ist vor das 
erstinstanzliche Gericht (circuit court) in dem County zu bringen, in dem der Klagegrund erwachsen ist.  Die 
Zustellung von Schriftstücken und Mitteilungen an uns im Rahmen von Rechtsverfahren kann für jede Klage 
durch Zustellung an den Director der Division of Insurance von South Dakota, wie in den S.D. Codified Laws 
§ 58-6-39 geregelt, erfolgen. Der Director wird unverzüglich eine Kopie der im Rahmen von Rechtsverfahren
zugestellten Schriftstücke und Mitteilungen an die in Abschnitt II dieses Zusatzes benannte Person per
frankiertem Einschreiben oder Einschreiben mit Rückschein verschicken. Wir haben eine Frist von dreißig
Tagen ab dem Datum der Zustellung an den Director für Vortrag, Klageerwiderung oder eine sonstige
Klageabwehr. Nach der Zustellung von Schriftstücken und Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren an
den Director gemäß den S.D. Codified Laws § 58-6-38 gilt die personenbezogene Zuständigkeit des Gerichts
über uns als gegeben.  Durch die Ausstellung einer Surplus-Lines-Police gilt als gegeben, dass wir der
Zustellung von Schriftstücken und Mitteilungen an uns im Rahmen von Rechtsverfahren in der Art und Weise
und der Wirkung, wie in den S.D. Codified Laws § 58-6-37 geregelt, zugestimmt haben. 

Tennessee
Es kann gegen uns Klage zu jedem Klagegrund eingereicht werden, der sich in Tennessee im Rahmen 
jeglicher von uns ausgefertigter Surplus-Lines-Versicherungsverträge bzw. Versicherungszertifikate, 
Deckungszusagen oder sonstigen Bestätigungen zu dieser durch den Surplus-Lines-Versicherungsmakler 
ausgestellten Versicherung ergibt, gemäß dem gleichen Verfahren, wie es für nicht zugelassene Versicherer 
in Title 56, Chapter 2, Part 6 und Tenn. Code Ann. § 56-7-105(b) des Insurance Law von Tennessee geregelt 
ist.  Durch die Annahme eines Surplus-Lines-Versicherungsrisikos gemäß Title 56, Chapter 14, Part 1 gilt als 
gegeben, dass wir uns den Vorgaben von Tenn. Code Ann. § 56-14-112 unterwerfen.

Texas
Es kann gegen uns Klage zu jedem Klagegrund eingereicht werden, der sich in Texas im Rahmen 
jeglicher von uns ausgefertigter Surplus-Lines-Versicherungsverträge bzw. im Rahmen jeglicher 
Versicherungszertifikate, Deckungszusagen oder sonstigen Bestätigungen zu dieser durch den Surplus-
Lines-Versicherungsmakler ausgestellten Versicherung ergibt, gemäß dem gleichen Verfahren, wie es für 
nicht zugelassene Versicherer in Sections 7.1404, 7.1410 und 7.1411 von Title 28 des Texas Administrative 
Code geregelt ist (unter Bezugnahme auf Service of Process Procedure for Domestic Insurers Approved 
To Operate under the Insurance Code, Article 1.28, Foreign and Alien Insurance Companies, Risk Retention 
Groups, Purchasing Groups, Third Party Administrators, Unauthorized Persons or Insurers, Organizations 
Formed under the Insurance Code, Article 3.71 und Surplus Lines Insurers; Service of Process on 
Commissioner on Behalf of Unauthorized Persons or Insurers; und Service of Process, Notice, Order, or 
Pleading on Secretary of State on Behalf of Unauthorized Persons and Insurers). 

Durch die Annahme eines Surplus-Lines-Risikos gemäß Chapter 981 des Insurance Code von Texas gilt 
als gegeben, dass wir Tex. Ins. Code Ann. § 804.106 unterliegen.  Jede Handlung durch uns, die eine 
versicherungsgeschäftliche Tätigkeit durch einen berechtigten Surplus-Lines-Versicherer ist, stellt eine 
unwiderrufliche Ernennung des Secretary of State von Texas durch uns zum Vertreter für die Zustellung 
von Schriftstücken und Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren, die sich aus der Ausübung einer 
versicherungsgeschäftlichen Tätigkeit in Texas ergeben, mit Ausnahme etwaiger durch das Department 
oder den Bundesstaat angestrengten Klagen oder Verfahren dar und bedeutet unsere Zustimmung, dass die 
Zustellung von Schriftstücken und Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren gemäß Tex. Ins. Code Ann. 
§ 804.106 die gleiche Wirkung wie eine persönliche Zustellung an uns oder unserer Rechtsnachfolger hat.
Der Kläger muss die in Abschnitt II dieses Zusatzes angeführte Adresse in allen gemäß Tex. Ins. Code Ann. §
804.106 zugestellten Vorladungen angeben.  Die in diesem Zusatz dargelegte Zustellung von Schriftstücken
oder Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren erfolgt zusätzlich zu jeder anderen Methode, die für
Zustellung von Schriftstücken oder Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren an einen Surplus-Lines-
Versicherer gesetzlich vorgesehen ist, einschließlich der in Chapter 804, Subchapter C des Insurance Code
von Texas festgelegten Methode.



Washington
Für jeden Klagegrund, der sich in Washington aus einem Vertrag ergibt, welcher durch uns als 
ein Surplus-Line-Vertrag gemäß Chapter 48.15 ausgestellt wurde, muss gegen uns Klage vor dem 
Kammergericht (superior court) in dem County eingereicht werden, in welchem der Klagegrund 
erwachsen ist.  Durch die Ausstellung einer Police gemäß Chapter 48.15 haben wir der Zustellung von 
Schriftstücken und Mitteilungen an uns im Rahmen von Rechtsverfahren in der Art und Weise, wie in 
Wash. Rev. Code § 48.02.200 vorgeschrieben, zugestimmt.  Wir benennen hiermit den Commissioner 
of Insurance von Washington als die Person, an die solch eine Zustellung von Schriftstücken und 
Mitteilungen im Rahmen von Rechtsverfahren erfolgen soll.

ALLE SONSTIGEN FRISTEN, BEDINGUNGEN, BESTIMMUNGEN UND AUSSCHLÜSSE IN 
DIESER POLICE BLEIBEN UNVERÄNDERT.
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